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2251-1-S ,2251-4-S ,2251-11-S 

Gesetz 
zur Änderung des 

Bayerischen Rundfunkgesetzes, des Bayerischen Mediengesetzes 
und des Gesetzes zur Ausführung des Rundfunkstaatsvertrags 

und des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags 

Vom 25. Oktober 2011 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt ge
macht wird: 

§ 1 

Änderung des Bayerischen Rundfunkgesetzes 

Das Gesetz über die Errichtung und die Aufgaben 
einer Anstalt des öffentlichen Rechts "Der Bayerische 
Rundfunk" (Bayerisches Rundfunkgesetz - BayRG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Oktober 
2003 (GVBl S. 792, BayRS 2251-1-S), zuletzt geändert 
durch § 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2009 (GVBl 
S. 609), wird wie folgt geändert: 

1. Art. 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) 'Für kommerzielle Tätigkeiten und die 
Beteiligung an Unternehmen gelten §§ 16a bis 
16e des Rundfunkstaatsvertrags. 2Zuständiges 
Gremium der Rundfunkanstalt im Sinn von § 16a 
Abs. 2 Satz 1, § 16c Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 1 und 
§ 16d Abs. 2 Satz 1 des Rundfunkstaatsvertrags ist 
der Verwaltungsrat. :Vor einer Entscheidung nach 
§ 16a Abs. 2 Satz 1 des Rundfunkstaatsvertrags ist 
dem Rundfunkrat Gelegenheit zur Stellungnah
me zu geben. " 

2. Art. 4 Abs. 4 Satz 4 erhält folgende Fassung: 

,,'Im Übrigen gelten für Werbung und Tele
shopping §§ 7, 7a, 15, 16 Abs. 1 bis 4, §§ 16f, 18 
und 64 Satz 3 des Rundfunkstaatsvertrags und § 6 
des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags." 

§2 

Änderung des Bayerischen Mediengesetzes 

Das Gesetz über die Entwicklung, Förderung und 
Veranstaltung privater Rundfunkangebote und ande
rer Telemedien in Bayern (Bayerisches Mediengesetz 
- BayMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. Oktober 2003 (GVBl S. 799, BayRS 2251-4-S). zu
letzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 8. Dezem
ber 2009 (GVBl S. 609), wird wie folgt geändert: 

1. Art. 8 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) 'Für Werbung und Teleshopping 
gelten § 1 Abs.4 und §§ 7, 7a des Rund
funkstaatsvertrags und § 6 des Jugendme
dienschutz-Staatsvertrags. 2§§ 44 bis 45a 
des Rundfunkstaatsvertrags geltenentspre
chend." 

b) Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

,,'Für lokale und regionale Fernsehpro
gramme gilt Abs. 1 mit der Maßgabe, dass § 7 
Abs. 4 Satz 2, § 7a Abs. 3 und § 45 Abs. 1 des 
Rundfunkstaatsvertrags keine Anwendung 
finden." 

2. In Art. 21 Abs. 1 Nr. 2 werden die Worte ,,§ 63" 
durch die Worte" § 64" ersetzt. 

3. Art. 29 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 erhält folgende 
Fassung: 

"Unbeschadet der Informationspflicht nach § 9b 
. Abs. 2 des Rundfunkstaatsvertrags hat jeder An
bieter von Rundfunksendungen am Ende seiner 
Sendezeit Namen und Anschrift des Anbieters und 
den verantwortlichen Redakteur zu benennen;" . 

4. Art. 37 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Mit Geldbuße bis zu fünfhunderttausend 
Euro kann belegt werden, 

1. wer als Anbieter landesweit, regional 
oder lokal verbreiteter Programme vor
sätzlich oder fahrlässig einen der in § 49 
Abs. 1 Satz 1 Nm. 1 bis 11, 13, 14, 16, 22 
bis 28 des Rundfunkstaatsvertrags in Ver
bindung mit Art. 7,8,20 und 29 bezeich
neten Verstöße begeht, 

2. wer als Anbieter landesweit, regional 
oder lokal verbreiteter Programme einen 
in § 49 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 des Rundfunk
staatsvertrags in Verbindung mit Art. 9 
bezeichneten Verstoß begeht und 

3. wer als Anbieter landesweit verbreite-
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ter Femsehprogramme vorsätzlich oder 
fahrlässig einen der in § 49 Abs. 1 Satz 1 
Nm. 12 und 21 des Rundfunkstaatsver
trags bezeichneten Verstöße begeht. " 

b) Satz 3 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Satz 4 wird Satz 3. 

§3 

Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
des Rundfunkstaatsvertrags und des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrags 

In Art. 4 Nr. 2 des Gesetzes zur Ausführung des 
Rundfunkstaatsvertrags und des Jugendmedien
schutz-Staatsvertrags (AGStV Rundf. und Jugendme
diep.sch.) vom 24. Juli 2003 (GVBl S. 477,480, BayRS 
2251-11-S), geändert durch Gesetz vom 25. Oktober 
2007 (GVBI S. 720). werden die Worte ,,§ 63" durch 
die Worte" § 64" ersetzt. 

§4 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. November 2011 in Kraft. 

München, den 25. Oktober 2011 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 

531 



532 Bayerisches Gesetz- und Verordnungs blatt Nr. 2112011 

2032-3-1-4-F 

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung über Zuständigkeiten 
für die Festsetzung, Anordnung und Abrechnung 

der Bezüge von Bediensteten und Versorgungsempfängern 

Vom 11. Oktober 2011 

Es erlassen auf Grund von 

1. Art. 14 Satz 2 des Bayerischen Besoldungsgeset
zes (BayBesG) vom 5. August 2010 (GVBl S. 410, 
ber. S.764, BayRS 2032-1-1-F). zuletzt geändert 
durch § 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2011 (GVBl 
S.307). 

2. Art. 9 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Beamten
versorgungsgesetzes (BayBeamtVG) vom 5. Au
gust 2010 (GVBl S.410, 528, ber. S. 764, BayRS 
2033-1-1-F). 

3. Art. 96 Abs.4 Satz 3 des Bayerischen Beamten
gesetzes (BayBG) vom 29. Juli 2008 (GVBl S. 500, 
BayRS 2030-1-1-F), zuletzt geändert durch Art. 13 
des Gesetzes vom 14. April 2011 (GVBl S. 150). 

4. Art. 10 des Gesetzes zur Ausführung der Sozial
gesetze (AGSG) vom 8. Dezember 2006 (GVBl 
S. 942, BayRS 86-7-A). zuletzt geändert durch Ge
setz vom 20. Juli 2011 (GVBl S. 319). 

die Bayerische Staatsregierung, 

5. Art. 14 Satz 5 des Bayerischen Beamtengesetzes 
(BayBG) vom 29. Juli 2008 (GVBl S. 500, BayRS 
2030-1-1-F), zuletzt geändert durch Art. 13 des 
Gesetzes vom 14. April 2011 (GVBl S. 150). 

das Bayerische Staatsministerium der Finanzen 

folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung über Zuständigkeiten für die 
Festsetzung, Anordnung und Abrechnung der Bezü
ge von Bediensteten und Versorgungsempfängern 
(ZustV-Bezüge) in der Fassung der Bekanntma
chung vom 24. Oktober 2003 (GVBl S.841, BayRS 
2032-3-1-4-F), zuletzt geändert durch § 1 der Verord
nung vom 15. Dezember 2009 (GVBl S. 645). wird wie 
folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,( 1) 'Dem Landesamtfür Finanzen obliegt 

gemäß Art. 14 Satz 2 des Bayerischen Besol
dungsgesetzes (BayBesG) die Abrechnung 
der Bezüge. 2Für die Überleitung von An
sprüchen nach Art. 14 Satz 4 des Bayerischen 
Beamtengesetzes (BayBG) ist die Dienststelle 
Regensburg des Landesamts für Finanzen zu
ständig. " 

b) Abs. 2 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Abs.3 wird Abs. 2 und erhält 
folgende Fassung: 

,,(2) 'Die Festsetzung und Abrechnung 
der Bezüge sowie die Anordnung der Bezü
ge zur Zahlung für die bei der Bayerischen 
Versorgungskammer beschäftigten sowie zur 
Versicherungskammer Bayern und zur Baye
rischen Tierseuchenkasse beurlaubten Beam
ten und Beamtinnen obliegt der Bayerischen 
Versorgungskammer. 2Für diese Bediensteten 
vollzieht sie zudem die Aufgaben als Fami
lienkasse nach § 72 Abs. 1 des Einkommen
steuergesetzes (EStG). 3Entsprechendes gilt 
für die Überleitung von Ansprüchen nach 
Art. 14 Satz 4 BayBG." 

d) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3; Satz 1 erhält 
folgende Fassung: 

,,'Das Landesamt für Finanzen ist außerdem 
zuständig, im staatlichen Bereich Beihilfen in 
Krankheits-, Geburts-, Pflege- und sonstigen 
Fällen festzusetzen. " 

e) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 4. 

2. § 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 wird das Wort "München" durch das 
Wort "Ansbach" ersetzt. 

b) Satz 3 wird wie folgt geändert: 

aal In Nm. 4 und 5 wird jeweils das Wort 
"München" durch das Wort "Ansbach" 
ersetzt. 

bb) In Nr. 8 wird der Schlusspunkt durch ein 
Komma ersetzt. 
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ce) Es werden folgende Nm. 9 bis 11 angefügt: 

,,9. übrigen Beamten und Richter mit Sitz 
der Dienststelle im Regierungsbezirk 
Oberbayem die Dienststelle Ansbach 
des Landesamts für Finanzen, 

10. Beamten des Landesamts für Fi
nanzen der Dienststellen Augsburg, 
München und Landshut die Dienst
stelle Würzburg, 

11. übrigen Beamten des Landesamts 
für Finanzen die Dienststelle Lands
hut." 

3. § 3 Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

a) Nr. 1 wird aufgehoben. 

b) Die bisherige Nr.2 wird Nr. 1 und erhält fol
gende Fassung: 

,,1. der Bayerischen Versorgungskammer für 
die Beamten des Freistaates Bayern und 
sonstigen versicherungsfrei Beschäftigten 
bei dieser Behörde, " . 

c) Die bisherige Nr. 3 wird Nr. 2. 

4. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 3 werden die Worte "Abs.4" durch 
die Worte "Abs. 3" ersetzt. 

b) Abs. 4 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Abs.5 wird Abs.4; die Worte 
"Satz 5" werden durch die Worte "Satz 2" er
setzt. 

5. § 5 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 Nr. 3 Buchst. c werden die Worte 
"und Oberbayem" durch die Worte ",Ober
bayem Nord und Oberbayem Süd" ersetzt. 

b) Satz 3 wird aufgehoben. 

6. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 1 werden die Worte "im Sinne des 
Art. 144 Abs. 1 Satz 1 BayBG" durch die 
Worte "im Sinn des Art. 9 Abs. 2 Satz 1 
des Bayerischen Beamtenversorgungsge
setzes (BayBeamtVG)" ersetzt. 

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Der Pensionsbehörde obliegt auch die 
Rückforderung von Versorgungsbezügen 
nach Art. 7 Abs. 2 BayBeamtVG" . 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aal Satz 1 wird aufgehoben. 

bb) Die Satzbezeichnung im bisherigen Satz 2 
entfällt. 

c) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aal Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

,,1. Auskünfte über tatsächliche oder 
künftige Versorgungsanwartschaften 
oder Teile der Bemessungsgrundla
gen, soweit sie für Entscheidungen 
der personalverwaltenden Stellen be
nötigt werden, " . 

bb) Es werden folgende neue Nm. 2 bis 4 ein
gefügt: 

,,2. Erhebung von Versorgungszuschlä
gen im Vollzug des Art. 14 Abs. 2 
BeamtVG, 

3. Vollzug der Versorgungslastenteilung 
bei Dienstherrenwechseln nach dem 
Vers orgun gslas ten teil ungs -S taa ts
vertrag sowie 'nach Art. 95 bis 99 
BayBeamtVG, 

4. Vollzug der Versorgungslastentei
lung bei Dienstherrenwechseln nach 
Art. 108 bis 112 BayBeamtVG,". 

ce) Die bisherige Nr. 2 wird Nr. 5. 

dd) Die bisherige Nr. 3 wird Nr. 6; die Worte 
,,§ 10a Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung 
von Härten im Versorgungsausgleich vom 
21. Februar 1983 (BGEl I S. 105)" werden 
durch die Worte ,,§ 226 Abs. 1 FamFG" 
ersetzt. 

ee) Die bisherigen Nm. 4 und 5 werden 
Nm. 7 und 8. 

d) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

aal Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 

bbb) In Nr.2 werden die Worte "Abs.4 
Sätze 2 und 3" durch die Worte 
"Abs. 3 Satz 2" ersetzt. 

bb) Es werden folgende Sätze 2 und 3 ange
fügt: 

,,2Bezüglich der Aufgaben nach § 72 
Abs. 1 EStG gilt § 1 Abs. 2 Satz 2 entspre
chend. 3Hinsichtlich der Zuständigkeit 
für die Überleitung von Ansprüchen nach 
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Art. 14 Satz 4 BayBG gilt § 1 Abs. 2 Satz 3 
entsprechend. " 

e) Abs. 5 und 6 werden aufgehoben. 

f) Der bisherige Abs. 7 wird Abs. 5; die Worte 
"Satz 5" werden durch die Worte" Satz 2" er
setzt. 

7 . § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aal Es wird folgende neue Nr. 2 eingefügt: 

,,2. die Dienststelle Ansbach des Landes
amts für Finanzen 

a) für die Leistungsempfänger 
mit Wohnsitz in der Landes
hauptstadt München oder in 
den Landkreisen München und 
Stamberg, 

b) für die Leistungsempfänger der 
früheren Bayerischen Staats
bank;". 

bb) Die bisherige Nr. 2 wird Nr. 3. 

b) In Abs. 4 werden die Worte ,,§ 63 BeamtVG" 
durch die Worte "Art. 115 BayBeamtVG" er
setzt. 

c) In Abs. 5 werden die Worte "Nm. 2 und 3" 
durch die Worte "Nm. 1, 5 und 6" und die 
Worte "Art. 144 Abs. 2 Satz 2 BayBG" durch 
die Worte "Art. 9 Abs.4 Satz 2 Halbsatz 2 
BayBeamtVG" ersetzt. 

d) Abs. 6 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 1 wird der Klammerzusatz ,,(Ab
schnitt V BeamtVG)" gestrichen. 

bb) In Satz 2 werden die Worte ,,§ 35 
BeamtVG" durch die Worte "Art. 52 
BayBeamtVG" ersetzt. 

e) Abs. 7 erhält folgende Fassung: 

,,(7) Abweichend von Abs. 1 ist für die 
Aufgaben nach § 6 Abs. 3 Nm. 2 und 3 so
wie in Fällen von Abfindungszahlungen im 
Rahmen der Versorgungslastenteilung nach 
Art. 108 bis 112 BayBeamtVG die Dienststelle 
München des Landesamts für Finanzen zu
ständig. " 

8. In § 10 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte "Abs.3" 
durch die Worte "Abs. 2 Satz 1" ersetzt. 

§2 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Ja
nuar 2011 in Kraft. 

(2) Abweichend von Abs. 1 tritt § 1 Nr. 7 Buchst. a 
am 1. November 2011 in Kraft. 

(3) Bis zum Ablauf des 31. Oktober 2011 gilt § 2 
Abs.2 der Verordnung über Zuständigkeiten für 
die Festsetzung, Anordnung und Abrechnung der 
Bezüge von Bediensteten und Versorgungsempfän
gem (ZustV-Bezüge) in der Fassung der Bekanntma
chung vom 24. Oktober 2003 (GVBl S. 841, BayRS 
2032-3-1-4-F) in der bis zum Ablauf des 31. Dezem
ber 2010 geltenden Fassung mit der Maßgabe wei
ter, dass für die Beihilfefestsetzung für die Beam
ten des Landesamts für Finanzen der Dienststellen 
Augsburg, München und Landshut die Dienststelle 
Würzburg örtlich zuständig ist und für die übrigen 
Beamten des Landesamts für Finanzen die Dienst
stelle Landshut. 

München, den 11. Oktober 2011 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 

Georg F a h ren s c h 0 n, Staatsminister 
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7803-7-L 

Verordnung 
zur Änderung der Prüfungsordnung 

für die Fachschulen für Dorfhelierinnen und Dorfhelier 

Vom 5. Oktober 2011 

Auf Grund von Art. 54 Abs. 2 und 3, Art. 89, 93 
Abs. 1 Satz 1 und Art. 128 Abs. 1 des Bayerischen 
Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswe
sen (BayEUG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. Mai 2000 (GVBl S. 414, ber. S. 632, BayRS 
2230-1-1-UK), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes 
vom 23. Juli 2010 (GVBl S. 334), erlässt das Bayerische 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Prüfungsordnung für die Fachschulen für 
Dorfhelferinnen und Dorfhelfer (POFDH) vom 5. Ok
tober 2007 (GVBl S. 722, BayRS 7803-7-L), geändert 
durch Verordnung vom 9. November 2009 (GVBl 
S. 598), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Worte "Zweck 
und" gestrichen. 

b) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Die Ausbildung an den Fachschulen 
für Dorfhelferinnen und Dorfhelfer (Fach
schulen) schließt mit einer staatlichen Ab
schlussprüfung (Prüfung) ab." 

c) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 1 wird vor dem Wort "Landwirt
schaft" das Wort "Ernährung," eingefügt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort "Studierenden" 
durch das Wort "Prüflinge" ersetzt. 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

- a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aal In Nr. 2 wird das Komma durch einen 
Schlusspunkt ersetzt. 

bb) Nr. 3 wird aufgehoben. 

b) In Satz 2 werden die Worte "den Fächern 
nach Satz 1 Nm. 1 und 3" durch die Worte 
"dem Fach nach Satz 1 Nr. 1" und die Worte 
"den Fächern nach Satz 1 Nm. 2 und 3" durch 
die Worte "dem Fach nach Satz 1 Nr: 2" er
setzt. 

3. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Die schriftliche Prüfung dauert in 
dem Prüfungsfach nach § 4 Satz 1 Nr. 1 90 Mi
nuten." 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 1 werden die Worte "Nr. 1" gestri
chen. 

bb) Satz 3 wird aufgehoben. 

ce) Der bisherige Satz 4 wird Satz 3. 

c) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 1 wird das Wort "jedem" durch 
das Wort "dem" ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort "Studierenden" 
durch das Wort "Prüflinge" ersetzt. 

d) In Abs. 5 Satz 1 werden die Worte" schriftlichen 
Prüfungsarbeiten werden" durch die Worte 
"schriftliche Prüfungsarbeit wird" ersetzt. 

4. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aal Die Absatzbezeichnung wird gestrichen. 

bb) In Satz 4 werden die Worte "nach Bewer
tungsbögen des Staatsministeriums " ge
strichen. 

b) Abs. 2 wird aufgehoben. 

5. In § 7 Satz 1 wird das Wort "Studierenden" durch 
das Wort "Prüflinge" ersetzt. 

6. § 8 Abs. 1 Satz 3 wird aufgehoben. 

7. § 9 Abs. 4 wird aufgehoben. 

8. § 10 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

" 1 Für die Bewertung der Prüfungsleistungen 
sind die Notenstufen aus Art. 52 Abs. 2 Satz 1 des 
Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG) zu verwenden. " 
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9. In § 11 Abs. 2 wird das Wort "Studierenden" 
durch das Wort "Prüflinge" ersetzt. 

10. § 12 wird aufgehoben. 

11. Der bisherige § 13 wird § 12; das Wort "Studieren
de" wird durch das Wort "Prüflinge" ersetzt. 

12. Der bisherige § 14 wird § 13 und wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Nicht-Teilnahme und Nachholen der Ab
schlussprüfung" . 

b) In Abs. 2 wird das Wort "Studierende" durch 
das Wort "Prüflinge" ersetzt. 

c) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 1 werden nach dem Wort "Prü
fung" die Worte "oder einen Prüfungs
teil " eingefügt. 

bb) In den Sätzen 1, 3 und 4 wird das Wort 
"Studierende" jeweils durch das Wort 
"Prüflinge" ersetzt. 

ce) In Satz 5 wird das Wort "Studierende" 
durch das Wort "Prüfling" ersetzt. 

13. Der bisherige § 15 wird § 14; in Satz 1 wird das Wort 
"Studierende" durch das Wort "Prüflinge" ersetzt. 

14. Der bisherige § 16 wird § 15 und wie folgt geän
dert: 

a) In Abs. 2 Nr. 3 werden die Worte "des Zeug
nisses nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 5" durch die 
Worte "der Zeugnisse nach Abs. 1 Satz 1 
Nm. 4 und 5" ersetzt. 

b) Es wird folgender neuer Abs. 3 eingefügt: 

,,(3) Die Fächer Haus- und Nutzgarten, 
Religion und Lebensfragen sind zu besuchen, 
werden jedoch in der Prüfung nicht abge
prüft. " 

c) Die bisherigen Abs. 3 bis 6 werden Abs. 4 bis 
7. 

d) Der bisherige Abs. 7 wird Abs. 8; in Satz 3 
wird das Wort "nächstrnöglichen" durch das 
Wort "nächsten" ersetzt. 

e) Der bisherige Abs. 8 wird Abs. 9; die Zahl ,,15" 
wird durch die Zahl" 14" und die Zahl ,,16" 
durch die Zahl ,,15" ersetzt. 

15. Der bisherige § 17 wird § 16 und wie folgt geän
dert: 

a) In der Überschrift wird das Wort ",Übergangs
regelung" gestrichen. 

b) Satz 3 wird aufgehoben. 

§ 2 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. November 2011 in 
Kraft. 

München, den 5. Oktober 2011 

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Helmut B run n er, Staatsminister 
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2237-3-UK 

Verordnung 
über die Berufsbezeichnungen der nicht verbeamteten Lehrkräfte 

(Lehrerberufsbezeichnungsverordnung - LBerBezV) 

Vom 13. Oktober 2011 

Auf Grund von Art. 59 Abs. 4, Art. 97 Abs. 2 
und Art. 128 Abs. 1 des Bayerischen Gesetzes über 
das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 
(GVBl S. 414, ber. S. 632, BayRS 2230-1-1-UK). zu
letzt geändert durch Gesetz vom 20. Juli 2011 (GVBl 
S. 313). erlässt das Bayerische Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus folgende Verordnung: 

§ 1 

(1) Für die Dauer ihrer Tätigkeit an der jeweiligen 
Schule kann folgenden Lehrkräften auf Antrag nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen das Recht 
eingeräumt werden, Berufsbezeichnungen zu führen: 

1. Lehrkräfte, die unbefristet im Beschäftigungsver
hältnis an öffentlichen Schulen im Sinn von Art. 3 
Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Gesetzes über das 
Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) tä
tig sind, und 

2. Lehrkräfte, die pauptberuflich an Ersatzschulen, 
die nicht nur vorläufig staatlich genehmigt sind 
(Art. 98 Abs. 1 BayEUG), beschäftigt sind. 

(2) Zuständig ist bei öffentlichen Schulen die je
weilige personalverwaltende Stelle, bei Ersatzschulen 
der Arbeitgeber. 

§ 2 

(1) lDie Berufsbezeichnungen entsprechen den 
Amtsbezeichnungen von vergleichbaren verbeamte
ten Lehrkräften. 2Die Berufsbezeichnungen sind mit 
folgenden Zusätzen zu führen: 

1. bei öffentlichen Schulen: "im Beschäftigungsver
hältnis" , 

2. bei Privatschulen: "im Privatschuldienst " oder mit 
einem anderen, den Privatschuldienst kennzeich
nenden Zusatz, 

3. bei Schulen, deren Träger Kirchen sind: "im Kir
chendienst" oder mit einem anderen, den Kir
chendienst kennzeichnenden Zusatz. 

(2) lLehrkräften dürfen Berufsbezeichnungen nur 
eingeräumt werden, wenn sie die fachlichen und pä
dagogischen Voraussetzungen für die Übernahme 
in das Beamtenverhältnis erfüllen. 2Berufsbezeich
nungen, die bei verbeamteten Lehrkräften als Amts
bezeichnung durch Beförderung erreicht werden, 
können, soweit die Lehrkräfte nicht kirchlichen Ge
nossenschaften angehören, erst ab dem Zeitpunkt 
eingeräumt werden, zu dem die Lehrkräfte in die der 
Besoldungsgruppe vergleichbarer Beamten und Be
amtinnen entsprechende Entgeltgruppe höhergrup
piert werden. 

§3 

lDas Recht zur Führung einer Berufsbezeich
nung kann widerrufen werden. 2Der Widerruf muss 
erfolgen, wenn die Lehrkraft rechtskräftig zu einer 
Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr ver
urteilt wird. 3Die Zuständigkeit richtet sich nach 
§ 1 Abs. 2. 

§4 

lDiese Verordnung tritt am 1. November 2011 in 
Kraft. 2Die Verordnung über die Berufsbezeichnun
gen der Lehrkräfte an Ersatzschulen vom 31. März 
1960 (BayRS 2237-3-UK), zuletzt geändert durch Ver
ordnung vom 12. Mai 2007 (GVBl S. 356), tritt mit Ab
lauf des 31. Oktober 2011 außer Kraft. 

München, den 13. Oktober 2011 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

Dr. Ludwig S p a e nIe, Staatsminister 
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2038-5-1-1-I 

Verordnung 
zur Durchführung der modularen Qualifizierung 
(Modulare Qualifizierungsverordnung - ModQV) 

Vom 14. Oktober 2011 

Auf Grund des Art. 67 Satz 1 Nr. 4 des Gesetzes 
über die Leistungslaufbahn und die Fachlaufbahnen 
der bayerischen Beamten und Beamtinnen (Leis
tungslaufbahngesetz - LlbG) vom 5. August 2010 
(GVBl S. 410, 571, BayRS 2030-1-4-F) erlassen die 
Bayerischen Staatsministerien des Innern, für Wis
senschaft, Forschung und Kunst, für Unterricht 
und Kultus, für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr 
und Technologie, für Umwelt und Gesundheit, für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie für Ar
beit und Sozialordnung, Familie und Frauen im Ein
vernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium 
der Finanzen und mit Zustimmung des Bayerischen 
Landespersonalausschusses folgende Verordnung: 

§ 1 

Geltungsbereich 

lDiese Verordnung regelt die Durchführung der 
modularen Qualifizierung für die Beamtinnen und 
Beamten des Freistaates Bayern, der bayerischen Ge
meinden und Gemeindeverbände sowie der sonstigen 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli
chen Rechts, die der staatlichen Aufsicht unterstehen. 
2Sie gilt nicht für 

1. Beamtinnen und Beamte des Staatsministeriums 
der Justiz und für Verbraucherschutz, seines Ge
schäftsbereichs und der der Rechtsaufsicht des 
Staatsministeriums der Justiz und für Verbrau
cherschutz unterfallenden Körperschaften, An
stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 

2. Beamtinnen und Beamte des Staatsministeri
ums der Finanzen, seines Geschäftsbereichs und 
der der Rechtsaufsicht des Staatsministeriums der 
Finanzen unterfallenden Körperschaften, Anstal
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 

3. Lehrkräfte, Fachlehrkräfte und Förderlehrkräfte 
aus dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus sowie 

4. Beamtinnen und Beamte, für die die modula
re Qualifizierung in einer Verordnung gemäß 
Art. 67 Satz 1 Nr. 4 des Leistungslaufbahngeset
zes (LlbG) gesondert geregelt wird. 

§2 

Zuständigkeiten 

(1) 11m Geltungsbereich dieser Verordnung kön-

nen oberste Dienstbehörden Konzepte der modularen 
Qualifizierung erstellen. 2Sie können die Erstellung 
von Konzepten auf die für die Ernennung zuständigen 
Behörden übertragen. 

(2) lDie nach Abs. 1 zuständigen Behörden sind 
für die Organisation und Durchführung der Lehr
veranstaltungen und Prüfungen zum Abschluss von 
Maßnahmen der modularen Qualifizierung zustän
dig. 2Sie können in den Konzepten die Zuständigkeit 
ganz oder teilweise auf öffentlich-rechtliche Fortbil
dungseinrichtungen, Behörden oder sonstige geeig
nete öffentlich-rechtliche Einrichtungen übertragen. 
30berste Dienstbehörden, die kein Konzept erstellen, 
können ihre Beamtinnen und Beamten nach dem ge
nehmigten Konzept einer anderen obersten Dienstbe
hörde oder Ernennungsbehörde von dieser modular 
qualifizieren lassen. 

(3) lDie Anmeldung zu Maßnahmen der modula
ren Qualifizierung erfolgt durch die obersten Dienst
behörden. 2Sie können diese Zuständigkeit auf die für 
die Ernennung zuständigen Behörden übertragen. 

§3 

Teilnahme 

lBeamtinnen und Beamte müssen neben der Vor
aussetzung des Art. 20 Abs. 4 LlbG für die Teilnahme 
an der modularen Qualifizierung für Ämter 

1. ab der Besoldungsgruppe A 7 mindestens ein Amt 
der Besoldungsgruppe A 5, 

2. ab der Besoldungsgruppe A 10 mindestens ein 
Amt der Besoldungsgruppe A 8 und 

3. ab der Besoldungsgruppe A 14 mindestens ein 
Amt der Besoldungsgruppe A 11 

erreicht haben. 2In den Konzepten der modularen 
Qualifizierung können weitere Regelungen getroffen 
werden, die jedoch keine prüfungs- oder auswahlähn
lichen Elemente enthalten dürfen. 3Für die Auswahl 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Maß
nahmen der modularen Qualifizierung gilt Art. 16 
Abs. 1 LlbG entsprechend. 4Soweit es aus dienstlichen 
Gründen erforderlich ist, kann die Teilnahme an der 
modularen Qualifizierung in den Konzepten auf be
stimmte Arbeitsbereiche oder Dienstposten begrenzt 
werden. sFalls eine Rechtsverordnung nach Art. 70 
Abs. 3 Satz 1 LlbG eine Beförderung bis in ein Amt ab 
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der nächsthöheren Qualifikationsebene ohne Teilnah
me an der modularen Qualifizierung zulässt, ist eine 
über dieses Amt hinaus gehende Beförderung nur 
möglich, wenn die Beamtin oder der Beamte an der 
modularen Qualifizierung für Ämter ab dieser Qualifi
kationsebene erfolgreich teilgenommen hat. 

§ 4 

Umfang und Inhalt 

(1) lDie modulare Qualifizierung umfasst 

1. für Ämter ab der Besoldungsgruppe A 7 mindes
tenszwei Maßnahmen, 

2. für Ämter ab der Besoldungsgruppe A 10 mindes
tens drei Maßnahmen und 

3. für Ämter ab der Besoldungsgruppe A 14 mindes
tens vier Maßnahmen. 

2Die Maßnahmen der modularen Qualifizierung ver
mitteln die in der jeweiligen Fachlaufbahn oder in dem 
jeweiligen fachlichen Schwerpunkt erforderlichen 
Grund- und Fachkenntnisse sowie sozialen Kompe
tenzen, die jeweils an den Anforderungen der Ämter 
ab der nächsthöheren Qualifikationsebene ausgerich
tet sind. 3Die konkreten Inhalte der Maßnahmen, de
ren Abschluss, die unterrichtende und die prüfende 
Stelle werden in den Konzepten der modularen Qua
lifizierung festgelegt. 4Die Gesamtdauer der Maßnah
men nach Satz 1 Nr. 1 soll zwischen 10 und 15 Tagen, 
nach Satz 1 Nr. 2 zwischen 15 und 20 Tagen und nach 
Satz 1 Nr. 3 zwischen 20 und 25 Tagen betragen. 5Im 
angemessenen Umfang kann in den Konzepten die 
Anrechnung von Fortbildungen als Maßnahmen der 
modularen Qualifizierung vorgesehen werden. 

(2) lIn den Konzepten der modularen Qualifizie
rung kann festgelegt werden, dass von den Maßnah
men nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 mindestens eine Maß
nahme nach Art. 20 Abs. 2 Satz 7 LlbG, die für Ämter 
in den Besoldungsgruppen A 12 und A 13 qualifiziert, 
in der Besoldungsgruppe A 11 stattfindet. 2Für die 
Teilnahme an den weiteren Maßnahmen nach Satz 1 
gilt § 3 entsprechend. 

§ 5 

Prüfung und Teilnahmebescheinigung 

(1) lEine Maßnahme der modularen Qualifizie
rung, die fachlich theoretische Inhalte vermittelt, 
schließt mit einer mündlichen Prüfung ab, die spätes
tens sechs Wochen nach dem Ende der Lehrveranstal
tung durchgeführt wird. 2Mindestens zwei Wochen vor 
der Prüfung werden die Teilnehmerinnen und Teilneh
mer hierzu schriftlich eingeladen und dem Landesper
sonalausschuss Ort und Zeit der Prüfung mitgeteilt. 
3Gegenstand der Prüfung sind die Inhalte der Maß
nahme nach Satz 1. 4Die Prüfungszeit beträgt für jede 

Teilnehmerin und jeden Teilnehmer 30 Minuten in den 
Fällen der § 4 Abs. 1 Satz 1 Nm. 1 und 2 und 45 Minu
ten in den Fällen des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3. 

(2) lDie übrigen Maßnahmen schließen jeweils 
mit einer Bescheinigung der erfolgreichen Teilnahme 
ab. 2Bei der Entscheidung, ob die Teilnahme erfolg
reich war, sind das auf Grund der Mitarbeit gezeigte 
Verständnis für die vermittelten Inhalte sowie die ge
zeigte Fähigkeit zur praktischen Anwendung maßge
bend. 3In den Maßnahmen, die Sozial- und Führungs
kompetenzen zum Gegenstand haben, soll anhand 
von praktischen Übungen die gezeigte soziale Hand
lungsfähigkeit sowie das Führungsverhalten beurteilt 
werden. 

§ 6 

Durchführung und Abschluss des Verfahrens 

(1) lDie mündliche Prüfung ist nicht öffentlich. 
2Sie wird von einer Kommission durchgeführt, die 
aus zwei Prüferinnen oder Prüfern besteht, von de
nen eine oder einer in der jeweiligen Maßnahme un
terrichtet haben soll. 3Die für die Organisation und 
Durchführung der Prüfung zuständige Stelle bestellt 
die Mitglieder der Kommission, bestimmt das vor
sitzende Mitglied und teilt dies in der schriftlichen 
Einladung den Prüfungsteilnehmerinnen und -teil
nehmern mit. 4Als Prüferinnen und Prüfer sollen nur 
Beamtinnen und Beamte mit einschlägiger Berufser
fahrung in den Bereichen der zu prüfenden Personen 
bestellt werden. 5In den Fällen der § 4 Abs. 1 Satz 1 
Nm. 1 und 2 müssen die Prüferinnen und Prüfer min
destens ein Amt der Besoldungsgruppe A 10 inneha
ben; mindestens eine oder einer muss in der dritten 
Qualifikationsebene eingestiegen sein. 6In den Fällen 
des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 müssen die Prüferinnen 
und Prüfer mindestens ein Amt der Besoldungsgrup
pe A 14 innehaben; mindestens eine oder einer muss 
in der vierten Qualifikationsebene eingestiegen sein. 
7Soweit geeignete Beamtinnen und Beamte nicht zur 
Verfügung stehen, können vergleichbare Beschäftigte 
oder andere geeignete Personen mit vergleichbaren 
Qualifikationen als Prüferinnen und Prüfer bestellt 
werden, wobei mindestens ein Mitglied der Kommis
sion im öffentlichen Dienst tätig sein soll. 

(2) In der mündlichen Prüfung sollen bis zu drei 
Teilnehmerinnen oder Teilnehmer gemeinsam ge
prüft werden. 

(3) lDie Kommission bewertet das Ergebnis der 
mündlichen Prüfung mit "bestanden" oder mit "nicht 
bestanden". 2Bei der Bewertung wird auf die fachli
chen Kenntnisse, das Verständnis des Erlernten sowie 
auf die methodische Handlungsfähigkeit geachtet. 
3Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Mitglieds, das in der Maßnahme nach Abs. 1 Satz 2 
den höheren Anteil an Unterricht durchgeführt hat; 
bei gleichen Anteilen entscheidet das vorsitzende 
Mitglied. 4Das vorsitzende Mitglied teilt der Teilneh
merin oder dem Teilnehmer das Ergebnis mündlich 
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mit. 51st die mündliche Prüfung nicht bestanden, so 
ist dies auf Verlangen schriftlich zu begründen. 6Über 
die mündliche Prüfung wird ein Ergebnisprotokoll ge
fertigt, das vom vorsitzenden Mitglied unterschrieben 
wird. 

(4) lDie Stelle, die die jeweilige Lehrveranstal
tung der modularen Qualifizierung durchgeführt hat, 
bestätigt die erfolgreiche Teilnahme nach § 5 Abs. 2. 
2Lehren mehrere Dozentinnen oder Dozenten in einer 
Maßnahme, gilt Abs. 3 Satz 3 entsprechend. 3Kann die 
erfolgreiche Teilnahme nicht bestätigt werden, ist die 
Entscheidung schriftlich zu begründen. 

(5) lDie oberste Dienstbehörde oder die von die
ser gemäß Art. 3 Abs. 1 LlbG bestimmte Behörde stellt 
den Abschluss der modularen Qualifizierung fest. 
2Der erfolgreiche Abschluss wird gemäß Art. 20 Abs. 5 
Satz 1 LlbG festgestellt, wenn die mündliche Prüfung 
bestanden und die erfolgreiche Teilnahme an den üb
rigen Maßnahmen nach § 5 Abs. 2 bescheinigt wur
de. 3Entsprechendes gilt für Teilfeststellungen nach 
Art. 20 Abs. 5 Satz 2 LlbG. 'Die Feststellung ist der 
Teilnehmerin oder dem Teilnehmer schriftlich mitzu
teilen. 

§ 7 

Wiederholungsmöglichkeiten 

lPrüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmer, die 
die mündliche Prüfung nicht bestanden haben oder 
deren Prüfung als nicht bestanden gilt, können die 
Prüfung einmal wiederholen. 2Die übrigen, nicht er
folgreich abgeschlossenen Maßnahmen nach § 5 
Abs. 2 können ebenfalls einmal wiederholt werden. 
3Für die Wiederholung können die obersten Dienst
behörden oder die von diesen bestimmten Behörden 
Auflagen vorsehen und bestimmte Fristen festsetzen, 
vor oder nach welchen eine Wiederholung nicht zu
lässig ist (Sperr- und Ausschlussfristen). 

§ 8 

Rücktritt und Versäumnis, Verhinderung 

(1) lFür die mündliche Prüfung gilt § 32 der Allge
meinen Prüfungsordnung (APO) entsprechend. 2Kann 
eine Prüfungsteilnehmerin oder ein Prüfungsteilneh
mer aus Gründen, die sie oder er nachweislich nicht 
zu vertreten hat, die Prüfung nicht oder nur zum Teil 
ablegen, so gilt die Prüfung als nicht abgelegt. 

(2) lKann eine Beamtin oder ein Beamter aus 
Gründen, die sie oder er nachweislich nicht zu vertre
ten hat, an einer Maßnahme nach § 5 Abs. 2 nicht teil
nehmen, so gilt die betreffende Maßnahme als nicht 
angetreten. 2Sofern eine Beamtin oder ein Beamter 
einzelne Fehlzeiten innerhalb einer Maßnahme nicht 
zu vertreten hat, kann eine erfolgreiche Teilnahme be
scheinigt werden, wenn die versäumten Inhalte nach
geholt oder anderweitig ausgeglichen worden sind. 

§9 

Nachteilsausgleich 

Sofern erforderlich, sind schwerbehinderten und 
gleichgestellten Beamtinnen und Beamten auf ihren 
Antrag hin angemessene Erleichterungen bei Prüfun
gen sowie beim Erwerb von Bescheinigungen der er
folgreichen Teilnahmen nach § 5 Abs. 2 zu gewähren. 

§ 10 

Verweis auf Regelungen 
der Allgemeinen Prüfungsordnung 

. Hinsichtlich der nachträglichen Geltendmachung 
von Mängeln im Prüfungsverfahren und hinsichtlich 
Unterschleif, Beeinflussungsversuch und Ordnungs
verstoß gelten §§ 34 und 35 APO entsprechend. 

§11 

Beginn der modularen Qualifizierung; 
Überg angsvorschrift 

(1) IDer Aufstieg nach § 41 Abs. 5, §§ 46 und 51 
der Verordnung über die Laufbahnen der bayerischen 
Beamtinnen und Beamten (Laufbahnverordnung -
LbV) vom 1. April 2009 (GVBl S. 51, BayRS 2030-2-
1-2-F) in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden 
Fassung-wird zum 1. Januar 2012 durch die modulare 
Qualifizierung abgelöst. 2Beamtinnen und Beamte, 
die am 31. Dezember 2011 die Einführungszeit ge
mäß §§ 46 und 51 LbV abgeschlossen haben, beenden 
den Aufstieg gemäß §§ 46 und 51 LbV. 3Für Beam
tinnen und Beamte, die sich am 31. Dezember 2011 
gemäß §§ 46 und 51 LbV in der Einführungszeit be
finden, kann in den Konzepten der modularen Quali
fizierung ein dort inhaltlich und zeitlich näher zu be
stimmendes Wahlrecht vorgesehen werden, wonach 
die Beamtinnen und Beamten zwischen der Durch
führung des Aufstiegsverfahrens nach dem bis zum 
31. Dezember 2010 geltenden Recht und den ab dem 
1. Januar 2012 geltenden Regelungen der modularen 
Qualifizierung wählen können. 'Die Ausübung des 
Wahlrechts ist gegenüber der obersten Dienstbehör
de schriftlich zu erklären. 5In den Konzepten kann 
bestimmt werden, in welchem Umfang bereits durch
geführte Fortbildungsmaßnahmen bei Ausübung des 
Wahlrechts im Rahmen der modularen Qualifizierung 
angerechnet werden können. 

(2) 1 Beamtinnen und Beamten, denen die Eignung 
bis zum 31. Dezember 2010 nach §§ 41, 46 und 51 LbV 
zuerkannt wurde und die am 1. Januar 2012 noch 
nicht zugelassen worden sind, werden bis zur nächs
ten periodischen Beurteilung so gestellt, als würden 
sie die Voraussetzung nach Art. 20 Abs. 4 LlbG er
füllen. 2Sie kommen nur für eine Qualifizierung nach 
Art. 20 LlbG und §§ 3 bis 10 in Verbindung mit dem 
jeweiligen Konzept der modularen Qualifizierung in 
Betracht. 



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 2112011 

(3) lFür Beamtinnen und Beamte, für die Art. 70 
Abs. 4 Satz 4 LlbG anwendbar ist, können in den Kon
zepten zur modularen Qualifizierung in der Besol
dungsgruppe A 11 Maßnahmen nach Art. 20 Abs. 2 
Satz,7 LlbG vorgesehen werden, soweit dies für die 
Wahrnehmung von Ämtern in den Besoldungsgrup
pen A 12 und A 13 erforderlich ist. 2§ 3 gilt entspre
chend. 

§ 12 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Okto
ber 2011 in Kraft. 

München, den 14. Oktober 2011 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Joachim Her r man n, Staatsminister 

Bayerisches Staats ministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

Dr. Wolfgang Heu bis c h, Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

Dr. Ludwig S p a e nIe, Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wirtschaft, Infrastruktur, 

Verkehr und Technologie 

Martin Z eil, Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium 
für Umwelt und Gesundheit 

Dr. Markus S öde r, Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Helmut B run n er, Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 

Christine H ade r t hau er, Staatsministerin 

541 
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2230-2-3-2-WFK 

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung zur Durchführung des 
Bayerischen Eliteförderungsgesetzes 

Vom 14. Oktober 2011 

Auf Grund von Art. 9 Nm. 6 und 7 des Bayeri
schen Eliteförderungsgesetzes (BayEFG) vom 26. Ap
ril 2005 (GVBl S. 104, BayRS 2230-2-3-WFK) erlässt 
das Bayerische Staatsrninisterium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst im Einvernehmen mit den Bay
erischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus 
und der Finanzen folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung zur Durchführung des Baye
rischen Eliteförderungsgesetzes (DVBayEFG) vom 
30. Juni 2005 (GVBI S. 248, BayRS 2230-2-3-2-WFK), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. Mai 2010 
(GVBl S. 272), wird wie folgt geändert: 

1. § 2 erhält folgende Fassung: 

,,§ 2 

Evaluierung der Förderung 

Die Evaluierung der Studien-, Graduierten
und Postgraduiertenförderung erfolgt in Abstän
den von sieben Jahren.,i 

2. In § 10 Satz 1 wird der Betrag ,,480 €" durch den 
Betrag ,,900 €" ersetzt. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Okto
ber 2011 in Kraft. 

München, den 14. Oktober 2011 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

Dr. Wolfgang Heu bis c h, Staatsminister 
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